
 

Förderbereich 4: Markt- und standortangepasste sowie umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich 

Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege 
 

Der Förderbereich gliedert sich in folgende Maßnahmengruppen: 

 

A.   Förderung der Zusammenarbeit im ländlichen Raum für eine markt- und standortangepasste sowie 

umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege 

B.   Förderung des ökologischen Landbaus und anderer besonders nachhaltiger gesamtbetrieblicher Ver-

fahren 

C.   Förderung von besonders nachhaltigen Verfahren im Ackerbau oder bei einjährigen Sonderkulturen 

D.   Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf dem Dauergrünland 

E.   Förderung besonders nachhaltiger Verfahren bei Dauerkulturen 

F.   Förderung besonders nachhaltiger und tiergerechter Haltungsverfahren 

G.   Erhaltung der Vielfalt der genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft 

H.   Nicht-produktiver investiver Naturschutz 

I.   Vertragsnaturschutz 

J.   Schutz vor Schäden durch den Wolf 
 

 

Allgemeine Bestimmungen 

 

1.0   Begriffsbestimmungen für mehrere Maß-

nahmengruppen 

 
1.1   Verpflichtungszeitraum 

 

Der Verpflichtungszeitraum beginnt an dem Tag, von dem an 

der Zuwendungsempfänger die Verpflichtungen nach den 

Grundsätzen dieses Förderbereichs und nach den im Rahmen 

der Grundsätze dieses Förderbereichs von den Ländern erlas-

senen Verwaltungsbestimmungen erfüllen muss. 

Bei Maßnahmen nach den Maßnahmengruppen B bis E, G und 

I darf er die Dauer von fünf Jahren nicht unterschreiten und 

kann bis zum Ende des EU-Förderzeitraums verlängert wer-

den. 

Bei Maßnahmen nach Maßnahmengruppe F darf der Ver-

pflichtungszeitraum die Dauer von einem Jahr nicht unter-

schreiten und kann jährlich bis zum Ende des EU-

Förderzeitraums für die Dauer eines weiteren Jahres verlängert 

werden.  

Die Förderung erfolgt in Verbindung mit einer Revisionsklau-

sel zur Anpassung an geänderte rechtliche Rahmenbedingun-

gen sowie zum Ausschluss einer Doppelfinanzierung von 

Landbewirtschaftungsmethoden nach Artikel 43 der Verord-

nung (EU) Nr. 1307/2013. Wird die Anpassung vom Begüns-

tigten nicht akzeptiert, so endet die Verpflichtung, ohne dass 

Sanktionen oder eine Rückzahlung der für den bereits erbrach-

ten Verpflichtungszeitraum erfolgten Zahlungen gefordert 

werden. 

 

1.2   Zuwendungsempfänger 

 

Zuwendungsempfänger sind vorbehaltlich spezieller Regelun-

gen bei einzelnen Maßnahmen 

 

Betriebsinhaber im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 Buchstabe a) 

der Verordnung Nr. 1307/20131, die eine landwirtschaftliche 

Tätigkeit auf Flächen, deren Nutzung überwiegend landwirt-

schaftlichen Zwecken dient, ausüben und den Betrieb selbst 

bewirtschaften. 

 

1.3   Gebiet 

 

Die Begriffe „Gebiet“, „gebietsspezifisch“ oder „gebietsbezo-

gen“ beziehen sich auf Gebiete, die kleiner sind als die Ge-

samtheit der ländlichen Räume eines Landes und die mittels 

objektiver Kriterien abgegrenzt werden können. 

 

1.4   Art und Höhe der Zuwendung 

 

Grundlage für die Beträge bei den Maßnahmengruppen B bis 

G sind bundesweite Durchschnittswerte und -betrachtungen. 

Sie sind grundsätzlich so bemessen, dass damit Einkommens-

verluste auf Standorten ausgeglichen werden können, deren 

natürliches Einkommenspotenzial dem bundesweiten Durch-

schnitt entspricht. 

 

Im Falle einer Förderung nach den Maßnahmengruppen B bis 

G können die Länder die unter „Art und Höhe der Zuwen-

dung“ genannten Beträge um bis zu 30 % anheben oder ab-

senken. 

 

Alternativ können die Länder die Höhe der Zuwendungen in 

Abhängigkeit von der Ertragsfähigkeit der Standorte nach den 

Ertragsmesszahlen (EMZ) der betreffenden Flächen staffeln. 

In diesem Falle können sie die unter „Art und Höhe der Zu-

wendung“ genannten Beträge um bis zu 80 % (Stand-orte ab 

8.000 EMZ) anheben und um bis zu 30 % (Standorte mit we-

niger als 4.000 EMZ) absenken. 

                                                           

1 Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17.12.2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber 

landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Ge-

meinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABl. L 347 vom 

20.12.2013, S. 608). 



 

 

Soweit in Gebieten oder auf bestimmten Flächen des Zuwen-

dungsempfängers Teile der Zuwendungsvoraussetzungen auf 

andere Weise rechtlich vorgeschrieben sind, dürfen durch die 

Zuwendung nur die Zuwendungsvoraussetzungen ausgegli-

chen werden, die nicht anderweitig rechtlich vorgeschrieben 

sind. Die Länder können in diesen Fällen die Höhe der ent-

sprechenden Verringerung der Zuwendungshöhe bestimmen. 

 

1.5   Ertragsmesszahl 

 

Ertragsmesszahl (EMZ) 

Für die Berechnung der Höhe der Zuwendung nach der 

Standortqualität wird die Ertragsmesszahl je Hektar angewen-

det. Sie wird folgendermaßen bestimmt: 

 

Fläche in Ar (100 m²), für die die Ackerzahl gilt, × Ackerzahl 

= EMZ. 

Ist eine Fläche kleiner als ein Hektar, kommt die Zuwen-

dungshöhe zur Anwendung, die der EMZ entspricht, die sich 

bei Hochrechnung der EMZ auf einen Hektar ergibt. 

 

2.0   Weitere Verwaltungsbestimmungen 
 

Im Falle einer Förderung nach den Maßnahmengruppen B bis 

G gelten die folgenden Verwaltungsbestimmungen: 

 

2.1   Allgemeine Pflichten 

 

Bei Maßnahmen nach den Maßnahmengruppen B bis E sowie 

G (Artikel 28 Absatz 3 sowie Artikel 29 Absatz 2 der Verord-

nung (EU) Nr. 1305/20132), verpflichten sich Zuwendungs-

empfänger, während des Verpflichtungszeitraumes 

 

-  die einschlägigen obligatorischen Grundanforderungen 

gem. Titel VI Kapitel I der Verordnung (EU) Nr. 

1306/20133, 

 

-  die einschlägigen Kriterien und Mindesttätigkeiten 

gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffern ii) und 

iii) der Verordnung (EU) Nr. 1307/20131 , 

 

-  die einschlägigen Mindestanforderungen für den Ein-

satz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln oder 

 

-  sonstige einschlägige verpflichtende Anforderungen 

des nationalen Rechts  

 

zu beachten, die mit den Zuwendungsvoraussetzungen der 

jeweiligen Maßnahme in direktem Zusammenhang stehen 

(relevante Grundanforderungen). 

 

                                                           

2 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch 

den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raumes (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 

(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 347). 
3 Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17.12.2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kon-

trollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verord-

nungen (EWG) Nr. 352/78, Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, 

(EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 

549). 

Bei Maßnahmen nach Maßnahmengruppe F (Artikel 33 der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/20132) verpflichten sich Zuwen-

dungsempfänger, während des Verpflichtungszeitraumes die 

einschlägigen obligatorischen Grundanforderungen nach Ti-

ret 1 sowie die sonstigen einschlägigen verpflichtenden An-

forderungen nach Tiret 4 zu beachten, die mit den Zuwen-

dungsvoraussetzungen der jeweiligen Maßnahme in direktem 

Zusammenhang stehen. 

 

Soweit die Maßnahmen und die entsprechenden maßnahmen-

spezifisch relevanten Grundanforderungen nicht bereits Ge-

genstand der Nationalen Rahmenregelung Deutschlands nach 

der Verordnung (EU) Nr. 1305/20132 sind, werden sie von den 

Ländern in ihren Entwicklungsprogrammen für den ländlichen 

Raum nach der Verordnung (EU) Nr. 1305/20132 bzw. in 

länderspezifischen Förderrichtlinien dargestellt. 

 



 

2.2   Kürzung oder Nichtgewährung der Zuwendung 

 

Die Zuwendung wird gemäß Artikel 97 Abs. 1 und 2 der VO 

(EU) Nr. 1306/20133 in Verbindung mit Artikel 28 Abs. 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/20132 gekürzt oder nicht gewährt, 

wenn der Zuwendungsempfänger während des Verpflich-

tungszeitraumes aufgrund einer ihm zurechenbaren Handlung 

oder Unterlassung die Pflichten nach Nummer 2.1 nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig in seinem ge-

samten Betrieb erfüllt. 

 

In diesem Fall wird der Gesamtbetrag der in dem Förderjahr 

zu gewährenden Zuwendung, in dem die Pflichten nach 

Nummer 2.1 nicht erfüllt wurden oder werden, gekürzt oder 

nicht gewährt. Die Entscheidung über die Höhe der Kürzung 

oder über die Nichtgewährung der Zuwendung ergeht entspre-

chend den einschlägigen Vorschriften des Europäischen 

Rechts. Im Übrigen gelten die nationalen Bestimmungen. 

 

2.3   Veränderungen im Verpflichtungszeitraum 

 

2.3.1 Umwandlung der Verpflichtung 

 

Im Falle der Umwandlung einer Verpflichtung innerhalb des 

Verpflichtungszeitraumes gelten die Bestimmungen des Arti-

kels 14 Absatz 1 Buchstabe a) und b) der Delegierten Verord-

nung (EU) Nr. 807/20144,  im Falle einer anderweitigen An-

passung der Verpflichtung innerhalb des Verpflichtungszeit-

raumes gelten die Bestimmungen des Artikels 14 Absatz 2 der 

Delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/20144. 

 

2.3.2 Vergrößerung der Fläche des Betriebes (Maßnahmen-

gruppen B bis E und G)  

 

Im Falle der Vergrößerung der Fläche des Betriebes (Maß-

nahmengruppen B bis E und G) während der Dauer der Ver-

pflichtung gelten die Bestimmungen des Artikels 15 Absätze 1 

und 2 der Delegierten Verordnung Nr. 807/20144. 

 

2.3.3 Vergrößerung des Tierbestandes (Maßnahmengruppe 

F) 

 

Im Falle der Vergrößerung des Tierbestandes eines in eine 

Fördermaßnahme nach Maßnahmengruppe F einbezogenen 

Betriebszweiges während der Dauer der Verpflichtung können 

die Länder eine entsprechende Anpassung der Verpflichtung 

unter den Voraussetzungen des Artikels 14 Absatz 2 Satz 1 

und 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/20144 vor-

nehmen. 

 

2.3.4 Übergang von Betrieben, Flächen oder Betriebszwei-

gen an andere Personen 

 

Im Falle des Übergangs von Betrieben, Flächen oder Betriebs-

zweigen an andere Personen während des Verpflichtungszeit-

raums gelten 

 

                                                           

4 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11.03.2014 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parla-

ments und des Rates  über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch 

den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raumes (ELER) und zur Einführung von Übergangsvorschriften (ABl. L 227 

vom 31.07.2014, S. 1). 

- für flächenbezogene Verpflichtungen die Bestimmungen 

des Artikels 47 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 

1305/20132 und 

 

- für tierschutzbezogene Verpflichtungen die Bestimmungen 

des Artikels 47 Absatz 5 dieser Verordnung i.V.m. Artikel 

14 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 807/20144. 

 

2.3.5 Sonstige Veränderungen 

 

Für den Fall sonstiger, von den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 nicht 

erfasster betrieblicher Veränderungen im Verpflichtungszeit-

raum, ist eine angemessene Anpassung der Verpflichtung 

möglich. 

 

Dabei sind bei flächenbezogenen Verpflichtungen die Voraus-

setzungen des Artikels 47 Absatz 1 Buchstaben b) und c) der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/20132 zu beachten. 

 

Bei tierbezogenen Verpflichtungen kann eine entsprechende 

Anpassung der Verpflichtung unter den Voraussetzungen des 

Artikels 14 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 807/20144 vorgenommen werden. 

 

2.3.6 Veränderungen durch höhere Gewalt 

 

In Fällen höherer Gewalt und außergewöhnlicher Umstände 

gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/20133 gelten 

die Bestimmungen des Artikels 47 Absatz 4 der Verordnung 

(EU) Nr. 1305/20132 i.V. mit Artikel 4 der Delegierten Ver-

ordnung (EU) Nr. 640/20145. 

 

2.3.7 Anwendung mehrerer Maßnahmen 

 

Im Falle der Anwendung mehrerer Maßnahmen nach Maß-

nahmengruppen B bis G auf Flächen des Betriebes gilt 

//Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 808/20146, sowie die in 

Anlage 1 (Kombinationstabelle) dargelegten Kombinations-

möglichkeiten bzw. Ausschlüsse). 

  

                                                           

5 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der Kommission vom 11.03.2014 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 in Bezug auf das inte-

grierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und die Bedingungen für die Ableh-

nung oder Rücknahme von Zahlungen sowie für Verwaltungssanktionen im 

Rahmen von Direktzahlungen, Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen 

Raum und der Cross-Compliance (ABl. L 181 vom 20.06.2014, S. 48). 
6 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 der Kommission vom 

17.07.2014 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EU) Nr. 

1305/2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäi-

schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 

(ELER, ABl. L 227 vom 31.07.2014, S. 18). 



 

G.   Erhaltung der Vielfalt der genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft 
 

 

Maßnahmen 

 

1.0   Pflanzengenetische Ressourcen 

 

2.0   Tiergenetische Ressourcen 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Sortenerhaltung ist die Sicherung der genetischen Identität 

einer Sorte nach den Grundsätzen der systematischen Erhal-

tungszüchtung. Bei Obstarten und Wein fällt darunter auch die 

Pflanzung und Pflege von Reisermutterpflanzen. 

 

Seltene und gefährdete einheimische Nutztierassen: Nutztier-

assen, die nach dem „Nationalen Fachprogramm tiergeneti-

sche Ressourcen“ in die Kategorie „Beobachtungspopulation 

(BEO)“, „Erhaltungspopulation (ERH)“ oder „phänotypische 

Erhaltungspopulation (PERH)“ eingestuft wurden. 

 

Erhaltungszuchtprogramm: Zuchtprogramm, dessen Zuchtzie-

le, Zuchtplanung und sonstige Maßnahmen darauf ausgerichtet 

sind, die genetische Varianz in der Zuchtpopulation zu erhal-

ten. 

 

1.0   Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen 
 

1.1   Verwendungszweck 

 

Zweck der Förderung ist der Ausgleich wirtschaftlicher Nach-

teile aufgrund besonderer Bewirtschaftungsanforderungen 

oder geringerer Leistungen, die beim Anbau und der Sortener-

haltung bedrohter, regional angepasster Nutzpflanzen unter 

den geltenden wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedin-

gungen entstehen. 

 

1.2   Gegenstand der Förderung / Förderausschluss 

 

1.2.1 Förderfähig ist  

 

a)  der landwirtschaftliche Anbau und 

 

b)  die Sortenerhaltung  

 

gefährdeter heimischer Nutzpflanzen. 

 

1.2.2 Für Flächen, die im Rahmen einer Maßnahme für die 

extensive Grünlandnutzung gefördert werden, wird keine 

Zuwendung nach Nummer 1.2.1 a) gewährt. 

 

1.2.3 Für Flächen, die nach der Maßnahme C 1.0 „Vielfältige 

Kulturen im Ackerbau“ gefördert werden, wird keine Zuwen-

dung nach Nummer 1.2.1 a) gewährt. 

 

1.2.4 Nicht gefördert wird die Erhaltung von Sorten nach 

Ziff. 1.2.1. b), die nach Ziff. 1.4.1 b) beim Bundessortenamt 

als Amateursorten angemeldet werden. 

 

1.3   Zuwendungsempfänger 

 

Unternehmen der Landwirtschaft im Sinne von § 1 des Geset-

zes zur Alterssicherung der Landwirte (ALG) und deren Zu-

sammenschlüsse, unbeschadet der gewählten Rechtsform.  

 

Nicht gefördert werden juristische Personen des öffentlichen 

Rechts sowie juristische Personen des Privatrechts und Perso-

nengesellschaften, bei denen die Beteiligung der öffentlichen 

Hand mehr als 25 % beträgt. 

 

1.4   Zuwendungsvoraussetzungen 

 

1.4.1 Voraussetzung für die Gewährung einer Zuwendung 

ist, dass der Zuwendungsempfänger den Betrieb für die Dauer 

des Verpflichtungszeitraums selbst bewirtschaftet und sich 

verpflichtet, 

 

a)  im Falle einer Förderung nach Nummer 1.2.1 a) die 

Fläche, für die die Zuwendung bewilligt worden ist, mit 

Saat- oder Pflanzgut oder Mischungen aus Saat- oder 

Pflanzgut gefährdeter heimischer Nutzpflanzen zu be-

stellen, die als solche registriert und anerkannt sind; 

 

b)  im Falle einer Förderung nach Nummer 1.2.1 b) eine 

Sortenerhaltung durchführt und die Sorte, sofern nicht 

bereits geschehen, innerhalb des Förderzeitraums als 



 

Erhaltungssorte beim Bundessortenamt zuzulassen, bei 

Obst im Rahmen der Anbaumaterialverordnung als 

Standardmaterial (§ 5) mit Registrierung des Inver-

kehrbringers (§ 1) in Verbindung mit § 13 a Pflanzen-

beschauverordnung.  

 

1.4.2 Der Anbau ist zu dokumentieren; die Dokumentation 

ist auf Anfrage der überprüfenden Stelle zur Verfügung zu 

stellen. Es kann ein Verwertungsnachweis gefordert werden. 

Die Länder melden der Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung (BLE) jährlich die geförderte Fläche je Sorte oder 

Herkunft. 

 

1.4.3 Die Auswahl der förderfähigen Nutzpflanzen erfolgt 

durch die zuständigen Länderbehörden, auf Basis von Emp-

fehlungen des Beratungs- und Koordinierungsausschusses des 

Fachprogramms zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 

pflanzengenetischer Ressourcen landwirtschaftlicher und gar-

tenbaulicher Kulturpflanzen. 

 

1.4.4 Die förderfähigen Nutzpflanzen werden in einem all-

gemein zugänglichen zentralen Verzeichnis bei der Bundesan-

stalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) geführt. Die 

Länder können mit regional-/gebietsspezifischen Listen die 

förderfähigen Nutzpflanzen eingrenzen. 

 

1.5   Art und Höhe der Zuwendungen  

 

1.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt. Die 

Höhe der Zuwendungen werden von den Ländern auf der 

Grundlage der durchschnittlich zu erwartenden Einkommens-

einbußen oder zusätzlichen Kosten im Vergleich zu herkömm-

lich verwendeten Nutzpflanzen sowie etwaiger Bewirtschaf-

tungsauflagen innerhalb der im Folgenden genannten Unter- 

und Obergrenzen festgelegt. Diese betragen jährlich je Sorte 

oder Herkunft 

 

-  bei ein- bis zweijährigen Kulturen 250 - 750 Euro je 

erhaltener Sorte bzw. 50 bis 100 Euro für den Anbau je 

Hektar; bei einem Anbauumfang bis zu einem Hektar 

kann ein Zuschlag von bis zu 75 Euro gewährt werden; 

 

-  bei Gemüse, Heil- und Gewürzpflanzen 500 - 

1.000 Euro je erhaltener Sorte bzw. 250 bis 400 Euro 

für den Anbau je Hektar; 

 

-  bei Dauerkulturen 300 - 700 Euro je erhaltener Sorte 

zum Reiserschnitt bei Dauerkulturen (mindestens drei 

Mutterbäume je Sorte) bzw. 500 bis 1.000 Euro für den 

Anbau je Hektar.  

 

1.5.2 Der Umfang der Förderung ist auf 10 Hektar je Sorte 

und Betrieb bzw. 10 Sortenerhaltungen je Betrieb oder Erhal-

ter bzw. 50 Sortenerhaltungen bei einem entsprechenden Zu-

sammenschluss beschränkt. 

 

1.6   Sonstige Bestimmungen 

 

Verringert sich aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Saat- 

oder Pflanzgut gefährdeter heimischer Nutzpflanzen oder aus 

anderen vom Zuwendungsempfänger nicht zu vertretenden 

Gründen in einem Verpflichtungsjahr die nach der Nummer. 

1.2.1 a) bewirtschaftete Fläche gegenüber der bewilligten 

Fläche bzw. die Anzahl Sorten in Sortenerhaltung gegenüber 

der bewilligten Anzahl, wird für die Berechnung der Zuwen-

dung der tatsächliche Umfang der bebauten Flächen bzw. die 

durchschnittliche Anzahl Sorten in Sortenerhaltung, für die die 

Zuwendung gewährt wird, während des Verpflichtungszeit-

raums zugrunde gelegt. In diesen Fällen wird auf die Rückzah-

lung von Zuwendungen verzichtet, die sich auf bis zu diesem 

Zeitpunkt erbrachten Leistungen beziehen. 

 



 

2.0    Tiergenetische Ressourcen 
 

2.1   Verwendungszweck 

 

Zweck der Förderung ist der Ausgleich wirtschaftlicher Nach-

teile aufgrund besonderer Bewirtschaftungsanforderungen 

oder geringerer Leistungen, die bei der Zucht und Haltung 

gefährdeter Nutztierrassen unter den geltenden wirtschaftli-

chen und rechtlichen Rahmenbedingungen entstehen. 

 

2.2   Gegenstand der Förderung / Förderausschluss 

 

Förderfähig ist die Zucht oder Haltung seltener oder gefährde-

ter einheimischer Nutztierrassen im Rahmen von Erhaltungs-

zuchtprogrammen. 

 

2.3   Zuwendungsempfänger 

 

Unternehmen der Landwirtschaft im Sinne von § 1 des Geset-

zes zur Alterssicherung der Landwirte (ALG), deren Zusam-

menschlüsse und sowie andere Tierhalter unbeschadet der 

gewählten Rechtsform, soweit sie Landbewirtschafter sind.  

 

Nicht gefördert werden juristische Personen des öffentlichen 

Rechts sowie juristische Personen des Privatrechts und Perso-

nengesellschaften, bei denen die Beteiligung der öffentlichen 

Hand mehr als 25 % beträgt. 

 

2.4   Zuwendungsvoraussetzungen 

 

2.4.1 Voraussetzung für die Gewährung einer Zuwendung 

ist, dass der Zuwendungsempfänger den Betrieb für die Dauer 

des Verpflichtungszeitraums selbst bewirtschaftet und sich 

verpflichtet, förderfähige Nutztierrassen gemäß den Vorgaben 

der Fachgremien des Fachprogramms zu verwenden und 

 

-  im Durchschnitt des Verpflichtungszeitraumes mindes-

tens die bewilligte Anzahl der Nutztiere zu halten,  

 

-  diese Tiere in ein Zuchtbuch, das bei Pferd, Rind, 

Schwein, Schaf, Ziege von einer tierzuchtrechtlich an-

erkannten Zuchtorganisation geführt werden muss, ein-

tragen zu lassen, 

 

-  mit diesen Tieren an einem Erhaltungszuchtprogramm 

einer Züchtervereinigung teilzunehmen sowie 

 

-  der Einrichtung, die das betreffende und genehmigte 

Erhaltungszuchtprogramm durchführt, alle vorhande-

nen genetisch relevanten Daten bereitzustellen und 

 

-  sich bereit erklären, auf Anfrage an Programmen zur 

Gewinnung von Material für den Aufbau der Mindest-

reserve der „Deutschen Genbank für landwirtschaftli-

che Nutztiere“ teilzunehmen. 

 

2.4.2 Die Auswahl von förderfähigen Nutztierrassen erfolgt 

durch die zuständigen Länderbehörden auf Basis von Empfeh-

lungen des Fachbeirates für tiergenetische Ressourcen nach 

den Grundsätzen des Nationalen Fachprogramms zur Erhal-

tung und nachhaltigen Nutzung tiergenetischer Ressourcen. 

 

2.4.3 Die förderfähigen Nutztierrassen werden in einem 

allgemein zugänglichen zentralen Verzeichnis bei der Bundes-

anstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) geführt. Die 

Länder können mit regional-/gebietsspezifischen Listen die 

förderfähigen Nutztierrassen eingrenzen. 

 

2.5   Art und Höhe der Zuwendungen 

 

Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt. Die Höhe 

der Zuwendungen werden von den Ländern auf der Grundlage 

der durchschnittlich zu erwartenden Einkommenseinbußen 

oder zusätzlichen Kosten im Vergleich zu herkömmlich ver-

wendeten Nutztiere sowie etwaiger Bewirtschaftungsauflagen 

innerhalb der im Folgenden genannten Unter- und Obergren-

zen festgelegt. Diese betragen für die Zucht oder Haltung 

jährlich, 

 

-  bis zu 200 Euro je Großvieheinheit bei Zuchttieren,  

 

-  bis zu 200 Euro je Großvieheinheit zusätzlich bei Va-

tertieren,  

 

-  25 bis 240 Euro je Großvieheinheit zusätzlich für die 

Bereitstellung der Tiere zur Gewinnung von Samen o-

der Embryonen für das Zuchtprogramm.  

 

2.6   Sonstige Bestimmungen 

 

2.6.1 Verringert sich aufgrund mangelnder Verfügbarkeit 

von Nutztieren seltener Rassen oder aus anderen vom Zuwen-

dungsempfänger nicht zu vertretenden Gründen in einem Ver-

pflichtungsjahr die Anzahl der gehaltenen Nutztiere gegenüber 

der bewilligten Tierzahl, wird für die Berechnung der Zuwen-

dung die durchschnittliche Anzahl der Tiere, für die die Zu-

wendung gewährt wird, während des Verpflichtungszeitraums 

zugrunde gelegt. In diesen Fällen wird auf die Rückzahlung 

von Zuwendungen verzichtet, die sich auf bis zu diesem Zeit-

punkt erbrachten Leistungen beziehen. 

 

2.6.2 Die Förderung ist Teil der Nationalen Rahmenregelung 

Deutschlands nach Artikel 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 

1305/20132. 

 

 


